
Vereinsstatuten – Verein Bodenleben – MySoil 
 
mit Sitz in Uesslingen 
 
I.  Allgemeines 
 
Art. 1. Name, Rechtsform und Sitz 
 
Unter dem Namen „Bodenleben“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit 
Sitz in Uesslingen. 
 
Art. 2. Zweck 
 
Der Verein Bodenleben bildet eine community, die sich für den Erhalt und die 
Unterstützung des lebendigen Bodens einsetzt und dieses Bewusstsein fördert 
 
Diese Förderung geschieht insbesondere durch: 
• bewusstmachen dass eine sorgfältige und umsichtige Landwirtschaft die 

fruchtbaren Böden als Mehrwert für die Allgemeinheit bereitstellt  
• Projekte unterstützen, die den Boden mit diesem Fokus fruchtbar erhalten, 

aufbauen und bewirtschaften 
• Biodiversität in der Landwirtschaft fördern 
• Climate farming: die bodenspezifischen Möglichkeiten einsetzen, verbreitern und 

wo möglich einfordern 
• entsprechende Bildungsangebote entwickeln und anbieten 
• landwirtschaftlicher Boden für Begegnungen öffnen 
• die Verbindungen vom lebendigen Boden und der Gesundheit der Menschen 

erforschen und verbreiten 
• Entwickeln und bereitstellen von Mitwirkungsformen für die Gesellschaft an 

naturnaher Bewirtschaftung und Erzeugung von Lebensmittel 
• Entwickeln  und unterstützen von Ausgleichsformen zwischen extensiver und 

intensiver Landbewirtschaftung 
• der Verein kann andere neue Gefässe und Rechtsformen gründen, die sich 

diesem Vereinszweck verpflichten 
 

Der Verein ist konfessionell sowie politisch neutral und gemeinnützig. 
 
II. Mitgliedschaft 
 
Art. 3. Mitglieder 
 
Mitglied des Vereins mit Stimmberechtigung können natürliche und juristische 
Person werden, die Interesse am Vereinszweck haben. 
 
Art. 3.1. Aufnahme 
 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 
Art. 3.2. Ende der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft erlischt  

• bei natürlichen Personen durch schriftliche Austritterklärung an den Vorstand, 
Ausschluss oder Tod 



• bei juristischen Personen durch schriftliche Austritterklärung an den Vorstand, 
Ausschluss oder Auflösung 

 
Art. 3.3. Austritt und Ausschluss 
• Ein Vereinsaustritt ist jederzeit möglich. 
• Ein Mitglied kann jederzeit aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der 

Vorstand fällt den Ausschlussentscheid; das Mitglied kann den 
Ausschlussentscheid an die Vereinsversammlung weiterziehen. 

 
III. Organisation 
 
Art 4. Organe 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die 
Revisionsstelle 
 
Art. 4.1. Mitgliederversammlung 
Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet jährlich statt. 
Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder mindestens drei Wochen im 
Voraus eingeladen. 
Ausserordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des Vorstandes, 
Beschluss der Mitgliederversammlung oder einem Fünftel der Mitglieder einberufen. 
 
Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben: 
a) Wahl bzw. Abwahl des Vorstandes sowie der Rechnungsrevisoren 
b) Festsetzung und Änderung der Statuten 
c) Genehmigung der Bilanz und Erfolgsrechnung 
d) Genehmigung des Jahresberichts 
d) Beschluss über das Jahresbudget 
e) Behandlung der Ausschlussrekurse 
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
 
An der Vereinsversammlung besitzt jedes Mitglied eine Stimme. Die Beschluss- 
fassung erfolgt mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder, vorbehalten bleibt 
Art. 8. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. 
 
Art. 4.2. Vorstand 
• Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Er konstituiert sich selbst 

und amtet vereinsintern als Kollegium. 
• Der Vorstand wird für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist 

zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied während eines laufenden Jahres aus, ist 
der Vorstand für eine Nachwahl zuständig. Die Wahl ist an der nächsten 
Mitgliederversammlung zu bestätigen. 

• Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und führt die laufenden Geschäfte. 
Er erledigt alle Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung oder einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

• Er kann zur Verfolgung des Vereinszwecks weitere Teams bilden bzw. einsetzen 
und ihnen Weisungen erteilen. Er kann Aufgaben an diese Teams delegieren. 
Diese Teams stehen unter der Aufsicht des Vorstandes. 

• Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend 
sind. Zirkularbeschlüsse sind zulässig. 

• Die rechtsverbindliche Unterschrift führen zwei vom Vorstand zu bestimmende 
Vorstandmitglieder. 



 
Art. 4.3. Revisionsstelle 
Die Vereinsversammlung wählt die Revisionsstelle mit 2 Mitgliedern. Die Revisoren 
werden auf 4 Jahre gewählt.  
Sie prüfen die Rechnung einmal jährlich und berichten der Mitgliederversammlung 
schriftlich. Sie stellen Antrag auf Abnahme oder Rückweisung der Bilanz und 
Erfolgsrechnung. 
 
IV. Finanzen 
 
Art. 5. Mitgliederbeiträge 
 
Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt CHF 100. 
 
Art. 6. Vereinsvermögen 
 
Der Verein bestreitet zur Verfolgung des Vereinszweckes seine Ausgaben und 
Investitionen durch Spenden / Schulgelder / Sponsorenbeiträge / Mitgliederbeiträge / 
Zuwendungen aller Art durch natürliche und juristische Personen, sonstige 
Institutionen oder andere Quellen. 
 
Art. 7. Haftung 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 
Mit Ende der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch auf dieses Vermögen. Eine 
persönliche Haftung der Mitglieder bzw. oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist 
ausgeschlossen. 
 
V. Statuten 
 
Art. 8. Statutenänderung 
Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder dem Änderungsvorschlag zustimmen. 
 
Art. 9. Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann mit qualifizierter Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. Nehmen weniger als zwei Drittel aller Mitglieder an 
der Versammlung teil, ist innerhalb eines Monats eine zweite Versammlung 
abzuhalten. An dieser Versammlung kann der Verein auch dann mit einfacher 
Mehrheit aufgelöst werden, wenn weniger als zwei Drittel der Mitglieder anwesend 
sind. 
Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine Institution, 
welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. Seine Verteilung unter den 
Vereinsmitgliedern ist ausgeschlossen. 
 
Art. 10. Inkrafttreten 
Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 29. April 2010 
angenommen worden und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 
Die Gründungsmitglieder 
 
Vorstandsmitglied        Vorstandsmitglied   Mitglied  
Marlen Karlen                   Patrick Honauer                       Carsten Hejndorf 


